
Entgeltordnung 
 

Anlage 1 zum Kirchlichen Tarifvertrag Diakonie (§ 14) 
 

 

Vorbemerkungen: 

  

1. Die Arbeitnehmerin, deren Tätigkeit durch die Regelungen der Abteilung 2 bis 6 erfasst 

wird, ist nach diesen Abteilungen eingruppiert. Im Übrigen erfolgt die Eingruppierung 

nach der Abteilung 1. 

 

2. Die Leitungsfunktionen sind in der Entgeltordnung abschließend aufgeführt. 

 

3. Arbeitnehmerinnen, die als ständige Stellvertretung benannt werden, sowie 

Arbeitnehmerinnen, die aufgeführte Leitungsfunktionen in einem Team wahrnehmen, sind 

in der Entgeltordnung eine Entgeltgruppe niedriger eingruppiert als die Leitung. 

 

4. Arbeitnehmerinnen, die aufgrund einer anerkannten Behinderung eine durch die 

Arbeitsverwaltung geförderte Ausbildung absolviert haben, die länger als die vergleichbar 

übliche Ausbildung dauert, werden nach ihrer Tätigkeit und nicht nach ihrer Ausbildung 

eingruppiert. 

 

5. Das Eingruppierungsmerkmal der Erforderlichkeit der Zusatzqualifikation gilt nur dann als 

erfüllt, wenn Rechtsvorschriften oder vertragliche Vereinbarungen mit dem Kostenträger 

die Zusatzqualifikation für die Tätigkeit notwendig machen oder dies durch eine 

Dienstvereinbarung geregelt ist. 

 

6. Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule gilt als abgeschlossene 

Hochschulausbildung, wenn er von der zuständigen Landesbehörde dem deutschen 

Hochschulabschluss gleichgestellt ist. 



Abteilung 1 
 

Allgemein 
 

 

Nr. 1 
 

 

Entgeltgruppe 1 

 

Arbeitnehmerin mit einfachen Tätigkeiten. 

 

Beispiele: 

- Hilfskraft im Außenbereich 

- Hilfskraft im hauswirtschaftlichen Bereich 

- Küchenhilfe 

- Reinigungskraft 

- Wäschereihilfe 

- Hol- und Bringdienstkraft, Boten 

 

 

Entgeltgruppe 2 

 

Arbeitnehmerin mit Tätigkeiten, die eine Einübung erfordern. 

 

(Einübung: 

Die Tätigkeiten erfordern Fertigkeiten, für die mehr als eine einfache Einweisung notwendig 

ist und die eingeübt werden müssen. Diese Fertigkeiten können auch anderweitig erworben 

sein.) 

 

Beispiele: 

- Hausarbeiterin 

- Haushaltshilfe 

- Hilfskraft in Laboratorien, Lagern und Verwaltung 

- Stationshilfe 

- Küchenhilfe mit Umsetzung von Produktionsplänen (z. B. Speisen portionieren) 

 

 

Entgeltgruppe 3 

 

Arbeitnehmerin mit Tätigkeiten, die eine fachliche Einarbeitung erfordern. 

 

(Fachliche Einarbeitung: 

Die Tätigkeiten erfordern fachliche Kenntnisse, die eine Einarbeitung notwendig machen. Die 

fachlichen Kenntnisse können auch anderweitig erworben worden sein.) 

 

Beispiele: 

- Anatomiehelferin 

- Arbeitnehmerin in der Aufnahme eines Krankenhauses 

- Arbeitnehmerin im Erziehungsdienst 

- Arbeitnehmerin im handwerklichen und gewerblichen Bereich 



- Arbeitnehmerin in der Haus- und Familienpflege 

- Arbeitnehmerin im Schreibdienst 

- Arbeitnehmerin in Telekommunikationszentralen 

- Fahrerin 

- Hauswirtschaftliche Helferin 

- Pförtnerin 

- Sektionsgehilfin 

 

 

Entgeltgruppe 4 

 

Arbeitnehmerin mit mindestens einjähriger, erfolgreich abgeschlossener Ausbildung und 

entsprechenden Tätigkeiten. 

 

Beispiel: 

- Sozialpädagogische Assistentin 

 

 

Entgeltgruppe 5 

 

Arbeitnehmerin wie zu Entgeltgruppe 4 mit schwierigen fachlichen Tätigkeiten. 

 

(Schwierige fachliche Tätigkeiten: 

Die schwierigen fachlichen Tätigkeiten im Sinne dieser Entgeltgruppe können sich z. B. aus 

der Kompliziertheit der Aufgabe oder aus geforderten Spezialkenntnissen ergeben.) 

 

Beispiele: 

- Diabetesassistentin 

- Stationssekretärin/Krankenpflegehelferin mit Fachweiterbildung zur Stationsassistentin 

 

 

Entgeltgruppe 6 

 

Arbeitnehmerin mit einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung von in der Regel 

mindestens zweieinhalbjähriger Dauer und entsprechenden Tätigkeiten. 

 

Beispiele: 

- Apothekenhelferin 

- Audiometristin 

- Facharbeiterin 

- Haus- und Familienpflegerin 

- Kaufmannsgehilfin 

- Köchin 

- Sekretärin 

- Orthoptistin 

- Verwaltungsfachangestellte 

 

 

 

 

 



Entgeltgruppe 7 

 

A) Arbeitnehmerin mit einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung von in der Regel 

mindestens zweieinhalbjähriger Dauer und entsprechenden Tätigkeiten in einem der 

nachfolgend abschließend aufgezählten Berufe: 

 

- Altenpflegerin 

- Ergotherapeutin 

- Erzieherin/Heilerzieherin mit staatlicher Anerkennung* 

- Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung 

- Hebamme 

- Kaufmannsgehilfin oder Verwaltungsfachangestellte in eigenständiger Sachbearbeiter- 

oder Assistenzfunktion 

- Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin (Kinderkrankenschwester) 

- Gesundheits- und Krankenpflegerin (Krankenschwester) 

- Logopädin 

- Medizinisch-/Pharmazeutisch-technische Assistentin 

- Physiotherapeutin 

- Diätassistentin 

- Facharbeiterin in der Informationstechnik 

- Erzieherin/Heilerzieherin mit staatlicher Anerkennung mit einer erforderlichen 

Zusatzqualifikation im Umfang von mindestens 350 Stunden 

(Hierzu Prot. Not. 2) 

- Heilpädagogin mit staatlicher Anerkennung 

 

 

B) Arbeitnehmerin in folgender Funktion: 

 

- Hauswirtschaftsleitung in einer stationären Einrichtung 

(Hierzu Prot. Not. 1 und 2)  

- Küchenleitung 

- Schichtleitung, stellvertretende Stationsleitung 

(Hierzu Prot. Not. 2) 

- Hauswirtschaftsleitung in einem Krankenhaus mit bis zu 400 Betten 

 

Protokollnotiz zu Entgeltgruppe 7: 

Eine Arbeitnehmerin mit mindestens umfassenden Fachkenntnissen (E 8), die eine Tätigkeit 

nach Entgeltgruppe E 7 ausübt, ist nach der Tätigkeit einzugruppieren. 

 

 

Entgeltgruppe 8 

 

A) Arbeitnehmerin mit umfassenden Fachkenntnissen und entsprechenden Tätigkeiten. 

 

(Umfassende Fachkenntnisse: 

Die umfassenden Fachkenntnisse werden durch eine abgeschlossene 

Fachhochschulausbildung bzw. durch ein mit dem akademischen Grad des Bachelors 

abgeschlossenes Hochschulstudium oder durch eine erfolgreiche Ausbildung von in der 

Regel zweieinhalbjähriger Dauer und eine für die Tätigkeit erforderliche anerkannte 

Zusatzausbildung erworben.) 

 



Beispiele: 

- Bilanzbuchhalterin 

- Sozialpädagogin mit staatlicher Anerkennung 

- Diabetesberaterin 

- Heilpädagogin mit staatlicher Anerkennung 

 

 

B) Arbeitnehmerin in folgender Funktion: 

 

- Hauswirtschaftsleitung in einer stationären Einrichtung mit mindestens 75 Plätzen  

(Hierzu Prot. Not. 1)  

- Hauswirtschaftsleitung in einem Krankenhaus mit mehr als 400 Betten 

- Leitung einer Diätküche 

 

 

Entgeltgruppe 9 

 

A) Arbeitnehmerin der Entgeltgruppe 8 mit schwierigen fachlichen Tätigkeiten. 

 

(Schwierigkeit: 

Die Schwierigkeit kann sich insbesondere aus der Kompliziertheit der Aufgabe oder aus 

geforderten Spezialkenntnissen ergeben.) 

 

Beispiele: 

- Sozialpädagogin mit staatlicher Anerkennung in einer psychiatrischen Klinik 

- Sozialpädagogin mit staatlicher Anerkennung in der Suchtkrankenhilfe 

 

 

B) Arbeitnehmerin in folgender Funktion: 

 

- Hauswirtschaftsleitung in einer stationären Einrichtung mit mindestens 150 Plätzen  

(Hierzu Prot. Not. 1) 

- Leitung der Verwaltung 

 

 

Entgeltgruppe 10 

 

Arbeitnehmerin der Entgeltgruppe 8 mit abgeschlossener Fachhochschulausbildung bzw. mit 

einem mit dem akademischen Grad des Bachelors abgeschlossenen Hochschulstudium und mit 

besonders schwierigen fachlichen Tätigkeiten.  

 

(Besondere Schwierigkeit: 

Die besondere Schwierigkeit der Tätigkeit ist dann gegeben, wenn eine Zusatzausbildung 

Voraussetzung für die Tätigkeit ist.) 

 

Beispiel: 

- Sozialtherapeutin mit anerkannter suchttherapeutischer Zusatzausbildung 

 

 

 

 



Entgeltgruppe 11 

 

A) Arbeitnehmerin der Entgeltgruppe 9 mit abgeschlossener Fachhochschulausbildung bzw. 

mit einem mit dem akademischen Grad des Bachelors abgeschlossenen 

Hochschulstudium, deren Tätigkeiten sich durch das Maß der damit verbundenen 

Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 9 herausheben. 

 

 

B) Arbeitnehmerin in folgender Funktion: 

 

- Leitung einer Alten-, Kinder- oder Krankenpflegeschule, soweit nicht aufgrund einer 

für die Tätigkeit erforderlichen und vorhandenen Qualifikation höher eingruppiert. 

 

 

Entgeltgruppe 12 

 

Arbeitnehmerin mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulausbildung und 

entsprechenden Tätigkeiten. 

 

(Wissenschaftliche Hochschulen: 

Wissenschaftliche Hochschulen sind Universitäten, Technische Hochschulen sowie andere 

Hochschulen, die nach Landesrecht als wissenschaftliche Hochschulen anerkannt sind. 

 

Abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulausbildung: 

Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulausbildung liegt vor, wenn das Studium mit 

einer Ersten Staatsprüfung oder mit einer Diplomprüfung oder mit einer Masterprüfung beendet 

worden ist. Diesen Prüfungen steht eine Promotion oder die akademische Abschlussprüfung 

(Magisterprüfung) einer Philosophischen Fakultät nur in den Fällen gleich, in denen die 

Ablegung einer Ersten Staatsprüfung oder eine Diplomprüfung oder einer Masterprüfung nach 

den einschlägigen Ausbildungsvorschriften nicht vorgesehen ist. Eine abgeschlossene 

wissenschaftliche Hochschulausbildung liegt auch vor, wenn der Master an einer 

Fachhochschule erlangt wurde und den Zugang zur Laufbahn des höheren Dienstes bzw. zur 

entsprechenden Qualifikationsebene eröffnet; dies setzt voraus, dass der Masterstudiengang das 

Akkreditierungsverfahren erfolgreich durchlaufen hat, solange dies nach dem jeweils geltenden 

Landesbeamtenrecht für den Zugang zur Laufbahn des höheren Dienstes bzw. zur 

entsprechenden Qualifikationsebene gefordert ist. 

 

Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulausbildung setzt voraus, dass die 

Abschlussprüfung in einem Studiengang abgelegt wird, der seinerseits mindestens das Zeugnis 

der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene 

Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als 

Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den Abschluss eine Mindeststudienzeit von mehr als 

sechs Semestern – ohne etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o. Ä. – vorgeschrieben ist. 

Ein Bachelorstudiengang erfüllt diese Voraussetzung auch dann nicht, wenn mehr als sechs 

Semester für den Abschluss vorgeschrieben sind.) 

 

Beispiele: 

- Apothekerin 

- Psychologin 

- Zahnärztin 

 



Entgeltgruppe 13 

 

Arbeitnehmerin der Entgeltgruppe 12 mit besonders verantwortungsvollen Tätigkeiten. 

 

(Besonders verantwortungsvolle Tätigkeit: 

Besonders verantwortungsvolle Tätigkeit kann sich z. B. aus der Größe des Aufgabengebietes 

oder der Tragweite der zu bearbeitenden Materie oder den Auswirkungen für Dritte oder den 

innerbetrieblichen Bereich ergeben.) 

 



Protokollnotiz 1 zu Abteilung 1:  

 

Als entsprechende Tätigkeit gilt die Leitung der gesamten Hauswirtschaft oder von mindestens 

zwei Teilgebieten derselben. Teilgebiete sind die Speiseversorgung, die Wäscheversorgung und 

die Raumpflege. 

 

Die Leitung erfordert folgende unverzichtbare Aufgaben: 

 

1. Die Planung der hauswirtschaftlichen, betriebsorganisatorischen und technischen Abläufe; 

2. den sach- und  fachgerechten Einsatz von Personal, Material, Zeit und Geld; 

3. den Einkauf; 

4. die Vorratswirtschaft; 

5. die Beteiligung an der Aufstellung und Durchführung des Wirtschaftsplans für ihren Bereich; 

6. die Anleitung von Arbeitnehmerinnen und 

7. mindestens eine der folgenden Aufgaben: 

       - Die Ausbildung; 

 - die Verwaltung der zugewiesenen Mittel; 

 - die Kontrolle von Hand- und Nebenkassen. 

 

 

Protokollnotiz 2 zu Abteilung 1: 

 

Es wird eine Zulage in Höhe der Hälfte des Unterschiedsbetrages zwischen der 

entsprechenden Stufe der Entgeltgruppe und der gleichen Stufe der nächsthöheren 

Entgeltgruppe gezahlt. 

 

 

*§ 2 ÄTV Nr. 11 vom 14. August 2013: 

 

„Die Eingruppierung der Arbeitnehmerin, die nach den Regelungen der Entgeltordnung i. d. 

F. des Änderungstarifvertrages Nr. 10 ohne die Voraussetzung der staatlichen Anerkennung in 

Entgeltgruppe E 7 eingruppiert ist, wird durch diese neue Voraussetzung nicht berührt.“ 

 

 

 

 



Abteilung 2 
 

Erziehungs- und Sozialdienst 
 

 

Diese Abteilung gilt für alle Arbeitnehmerinnen i. S. d. §§ 1 und 2, die in Einrichtungen tätig 

sind, deren Aufgaben überwiegend im Bereich der Eingliederungshilfe, Kinder- und 

Jugendhilfe sowie der Berufsbildungswerke liegen und die von den Eingruppierungsregeln 

dieser Abteilung erfasst werden. 

 

Protokollnotiz: 

Einrichtungen im Sinne dieser Abteilung sind organisatorische Einheiten eines Rechtsträgers, 

für die eine Leistungsvereinbarung in einem der Leistungsbereiche SGB VIII, SGB IX und 

XII besteht. 

 

 

Nr. 1 
 

Die Entgeltgruppen der Arbeitnehmerinnen ergeben sich wie folgt: 

 

 

Entgeltgruppe ES 3 

 

Arbeitnehmerin im Erziehungs- oder Sozialdienst mit Tätigkeiten, die eine fachliche 

Einarbeitung erfordern. 

 

Beispiele: 

- Pädagogische Hilfskraft 

- Schulbegleitung mit überwiegend pädagogischem Auftrag 

 

 

Entgeltgruppe ES 4 

 

1. Sozialpädagogische Assistentin mit entsprechenden Tätigkeiten sowie sonstige 

Arbeitnehmerinnen, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Berufserfahrung 

entsprechende Tätigkeiten oder vergleichbare pädagogische Assistenztätigkeiten ausüben 

2. Alten- bzw. Krankenpflegehelferin mit jeweils entsprechenden Tätigkeiten sowie 

sonstige Arbeitnehmerinnen, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 

Berufserfahrung entsprechende Tätigkeiten ausüben 

3. Gesundheits- und Pflegeassistentin mit entsprechenden Tätigkeiten sowie sonstige 

Arbeitnehmerinnen, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Berufserfahrung 

entsprechende Tätigkeiten ausüben 

4. Kirchlich anerkannte Heimerzieherin mit entsprechenden Tätigkeiten 

5. Heimerzieherin mit einem Abschluss staatlich anerkannter Ausbildungsstätten und 

entsprechenden Tätigkeiten 

 

 

Entgeltgruppe ES  5 

 

Arbeitnehmerin der Entgeltgruppe ES 4 mit schwierigen fachlichen Tätigkeiten.  

 



(Die schwierigen fachlichen Tätigkeiten i. S. d. Entgeltgruppe können sich insbesondere aus 

der Kompliziertheit der Aufgabe oder aus geforderten Spezialkenntnissen ergeben.) 

 

 

Entgeltgruppe ES 6 

 

(nicht besetzt) 

 

 

Entgeltgruppe ES 7 

 

1. Ergotherapeutin mit entsprechenden Tätigkeiten 

2. Erzieherin/Heilerzieherin mit staatlicher Anerkennung und jeweils entsprechenden 

Tätigkeiten sowie sonstige Arbeitnehmerinnen, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 

und ihrer Berufserfahrung entsprechende Tätigkeiten ausüben 

3. Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung mit entsprechenden Tätigkeiten 

4. Logopädin mit entsprechenden Tätigkeiten 

5. Heilerziehungspflegerin mit entsprechenden Tätigkeiten 

6. Gesundheits- und Krankenpflegerin/Altenpflegerin mit jeweils entsprechenden 

Tätigkeiten sowie sonstige Arbeitnehmerinnen, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 

und ihrer Berufserfahrung entsprechende Tätigkeiten ausüben 

7. Physiotherapeutin mit entsprechenden Tätigkeiten 

8. Arbeitnehmerin mit einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung von in der Regel 

mindestens zweieinhalbjähriger Dauer und entsprechenden Tätigkeiten als Ausbilderin 

in Berufsbildungswerken 

9. Heilpädagogin mit staatlicher Anerkennung und entsprechenden Tätigkeiten soweit 

nicht höher eingruppiert 

 

 

Entgeltgruppe ES 8 

 

A)  1. Arbeitnehmerin mit einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung von in der Regel 

mindestens zweieinhalbjähriger Dauer sowie einer rehapädagogischen 

Zusatzqualifikation und entsprechenden Tätigkeiten als Ausbilderin in 

Berufsbildungswerken  

2. Arbeitnehmerin der Entgeltgruppe ES 7 Fallgruppe 2, 3, 5 und 9 mit für die Tätigkeiten 

erforderlichen Zusatzqualifikationen im Umfang von insgesamt mindestens 250 

Stunden. Über eine Dienstvereinbarung kann geregelt werden, was erforderliche 

Zusatzqualifikationen sind. 

 

B) Arbeitnehmerinnen in folgenden Funktionen: 

 

1. Kindertagesstättenleitung 

2. Teamleitung mit koordinierenden Aufgaben für mehrere Arbeitnehmerinnen  

 

 

Entgeltgruppe ES 9 

 

A) 1. Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin mit staatlicher Anerkennung und jeweils 

entsprechenden Tätigkeiten sowie sonstige Arbeitnehmerinnen, die aufgrund 



gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Berufserfahrung gleichwertige Tätigkeiten 

ausüben 

2. Heilpädagogin mit abgeschlossener Hochschulausbildung und mit staatlicher 

Anerkennung mit entsprechenden Tätigkeiten sowie sonstige Arbeitnehmerinnen, die 

aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Berufserfahrung entsprechende 

Tätigkeiten ausüben 

3. Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung in Ausbildungsfunktion mit einem für die 

Tätigkeiten erforderlichen Meistertitel 

4. Arbeitnehmerin mit einem für die Tätigkeiten erforderlichen Meistertitel und 

entsprechenden Tätigkeiten als Ausbilderin in Berufsbildungswerken 

 

B) Arbeitnehmerin in folgender Funktion: 

 

1. Kindertagesstättenleitung mit mindestens zwei Gruppen 

2. Teamleitung mit koordinierenden Aufgaben für mindestens drei Arbeitnehmerinnen, 

die in der Entgeltgruppe ES 7 eingruppiert sind 

 

 

Entgeltgruppe ES 10 

 

A) Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin mit staatlicher Anerkennung und jeweils entsprechenden 

Tätigkeiten, die schwierige fachliche Tätigkeiten ausüben. 

 

(Schwierigkeit: 

Die Schwierigkeit kann sich insbesondere aus der Kompliziertheit der Aufgabe oder aus 

geforderten Spezialkenntnissen ergeben.) 

 

Beispiele: 

- Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin in einer psychiatrischen Einrichtung 

- Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin in der Suchtkrankenhilfe 

- Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin in der Wohnungslosenhilfe 

 

B)  Arbeitnehmerin in folgender Funktion: 

 

1. Kindertagesstättenleitung mit mindestens vier Gruppen 

2. Teamleitung mit gesteigerter Verantwortung 

 

Protokollnotiz zu Fallgruppe 2.: Gesteigerte Verantwortung setzt voraus, dass die 

Arbeitnehmerin über die Voraussetzungen der Entgeltgruppe ES 9 hinaus auch 

wirtschaftliche, organisatorische, personelle und fachliche Verantwortung für die 

Organisationseinheit wahrnimmt. 

 

 

Entgeltgruppe ES 11 

 

Arbeitnehmerin in folgender Funktion: 

 

1. Kindertagesstättenleitung mit mindestens sieben Gruppen 

2. Teileinrichtungsleitung mit besonderer Verantwortung 

 



Protokollnotiz zu Fallgruppe 2.: Das Tätigkeitsmerkmal der besonderen Verantwortung 

setzt voraus, dass die Arbeitnehmerin aufgrund der Größe des Aufgabenbereiches eine 

deutlich herausgehobene Verantwortung gegenüber der Entgeltgruppe ES 10 wahrnimmt.  

Entgeltgruppe ES 12 

 

Arbeitnehmerin in folgender Funktion: 

 

Teileinrichtungsleitung in der Iuvo gGmbH, in dem Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie e. 

V. und in dem Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein mit besonders bedeutender 

Verantwortung. 

 

Protokollnotiz zu Entgeltgruppe ES 12: Das Tätigkeitsmerkmal der besonders bedeutenden 

Verantwortung setzt voraus, dass die Arbeitnehmerin aufgrund der Größe, Vielfalt und 

Komplexität des Aufgabenbereiches eine umfassende und deutlich herausgehobene 

Verantwortung gegenüber der Entgeltgruppe ES 11 wahrnimmt. 

 

  



Abteilung 3 
 

Stationäre und ambulante Pflege 
 
Diese Abteilung gilt für alle Arbeitnehmerinnen i. S. d. §§ 1 und 2, die in Einrichtungen tätig 

sind, deren Aufgaben überwiegend in der ambulanten und teil-/stationären Pflege liegen und 

die von den Eingruppierungsregeln dieser Abteilung erfasst werden. 

 
Protokollnotiz: 

Einrichtungen im Sinne dieser Abteilung sind organisatorische Einheiten eines Rechtsträgers, 

für die ein Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI besteht. 

 
 

Nr. 1 
 
Die Entgeltgruppen der Arbeitnehmerinnen ergeben sich wie folgt: 

 

 

Entgeltgruppe EP 3 

 

Arbeitnehmerin mit pflegerischen Tätigkeiten, die eine fachliche Einarbeitung erfordern. 

 

Beispiele: 

- Präsenzkraft  

- Betreuungskraft § 43 b SGB XI 

 

 

Entgeltgruppe EP 4 

 
Arbeitnehmerin mit einer mindestens einjährigen, erfolgreich abgeschlossenen pflegerischen 
Ausbildung und entsprechenden Tätigkeiten. 

 

Beispiele: 

- Gesundheits- und Pflegeassistentin mit staatlicher Anerkennung (GPA) 

- Altenpflegehelferin  

- Krankenpflegehelferin  

 

 

Entgeltgruppe EP 5 

 

Arbeitnehmerin der Entgeltgruppe EP 4 mit schwierigen fachlichen Tätigkeiten. 

(Schwierige fachliche Tätigkeiten:  

Die schwierigen fachlichen Tätigkeiten im Sinne dieser Entgeltgruppe können sich z. B. aus der 

Kompliziertheit der Aufgabe oder aus geforderten Spezialkenntnissen ergeben). 

 

Beispiele: 

- Arbeitnehmerin der Entgeltgruppe EP 4 mit Tätigkeiten mit gerontopsychiatrisch und / 

oder palliativmedizinisch zu pflegenden Personen bzw. mit pflegerischen Tätigkeiten für 

hochgradig (ärztliche Diagnose) dementiell erkrankte Personen 

 



- Arbeitnehmerin der Entgeltgruppe EP 4 mit Tätigkeiten in einem Wohnbereich 

ausschließlich für demenziell erkrankte Personen  

 
Protokollnotiz zur Entgeltgruppe EP 5: 

Für die GPA, die überwiegend in einer Einrichtung, deren Standort innerhalb der Grenzen der 

Freien und Hansestadt Hamburg liegt, tätig ist, gilt Folgendes: 

 

Abweichend von § 14 Abs. 1 Satz 5 hat die Arbeitnehmerin, die mindestens 25 % ihrer 

Arbeitszeit behandlungspflegerische Tätigkeiten (SGB V) ausübt, Anspruch auf eine Zulage in 

Höhe der Hälfte des Unterschiedsbetrages zwischen der entsprechenden Stufe der 

Entgeltgruppe und der gleichen Stufe der Entgeltgruppe EP 6. 

 

 
Entgeltgruppe EP 6 

 

Medizinische Fachangestellte (MFA) / Arzthelferin mit entsprechenden Tätigkeiten 

 

 

Entgeltgruppe EP 7 
 

1. Arbeitnehmerin mit einer Qualifikation als Pflegefachkraft im Sinne des SGB XI mit 

entsprechenden Tätigkeiten 
 

Beispiele: 

- Gesundheits- und Krankenpflegerin (Krankenschwester)  

- Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin (Kinderkrankenschwester) 

- Altenpflegerin 

- Heilerziehungspflegerin/Heilerzieherin 

 

2. Ergotherapeutin mit entsprechenden Tätigkeiten 

 

 

Entgeltgruppe EP 8 
 
Arbeitnehmerin der Entgeltgruppe EP 7, Fallgruppe 1 mit einer für die Tätigkeiten 

erforderlichen Zusatzqualifikation im Umfang von mindestens 150 Stunden. Unbeschadet 

dieser Mindestanforderung erfüllt eine Zusatzqualifikation im Wundmanagement, als 

Hygienebeauftragte oder als Pain Nurse diese Voraussetzung. Über eine Dienstvereinbarung 

werden Einzelheiten geregelt, insbesondere was erforderliche Zusatzqualifikationen sind. In 

dieser Dienstvereinbarung kann auch von den Voraussetzungen des Satzes 1 abgewichen 

werden. 

 

Entgeltgruppe EP 9  
 

Arbeitnehmerin der Entgeltgruppe EP 7 mit für die Tätigkeiten erforderlichen 

Zusatzqualifikationen im Umfang von insgesamt mindestens 250 Stunden. Über eine 

Dienstvereinbarung kann geregelt werden, was erforderliche Zusatzqualifikationen sind. 

 

Beispiele: 

- Fachkraft für Hygiene 

- Fachkraft für Geriatrie 



Entgeltgruppe EP 10  

 

Wohnbereichs-/Wohngruppenleitung 

 

 

Entgeltgruppe EP 11 

 

1. Einsatzleitung in der ambulanten Pflege 

2. Wohnbereichs-/Wohngruppenleitung mit mindestens 30 Plätzen 

3. Leitung einer Tagespflege 

 

 

Entgeltgruppe EP 12 

 

Pflegedienstleitung (PDL) 

 

 

Entgeltgruppe EP 13 

 

1.  Pflegedienstleitung in der ambulanten Pflege mit mindestens 50 Arbeitnehmerinnen 

2. Pflegedienstleitung in der stationären Pflege mit mindestens 100 Plätzen 
 

 

 

§ 4 Übergangsbestimmungen des ÄTV Nr. 16 v. 17.09.2018 zum KTD 

 

(1) Für Arbeitnehmerinnen im Geltungsbereich der Abteilung 3, deren Arbeitsverhältnis vor dem 

01.01.2020 bereits bestand, wird folgende Überleitung der Eingruppierung festgelegt: 

 

Eingruppierung nach der Fassung der 

Entgeltordnung bis zum 31.12.2019 

Eingruppierung nach Abteilung 3 der 

Entgeltordnung in der Fassung der     

Entgeltordnung ab 01.01.2020 

E 3 EP 3 

E 4 EP 4 

E 5 EP 5 

E 6 EP 6 

E 7  EP 7 

E 8 EP 10 

E 9 EP 11 

E 10 EP 12 

E 11 EP 13 

 

Die Arbeitnehmerin, deren Tätigkeiten und Qualifikation die Voraussetzungen der Entgeltgruppe EP 8 oder EP 9 

erfüllen, ist entsprechend eingruppiert.  

 

(3) Arbeitnehmerinnen, die am 01.01.2020 arbeitsvertragliche Ansprüche auf übertarifliche Zulagen 

haben, werden vom Geltungsbereich der Abteilungen 3 und 4 ausgeschlossen, solange die Ansprüche bestehen. 

Dies gilt nicht für Zulagen, die wegen eines Wechsels zwischen den Dienststellen im Unternehmensverbund der 

Evangelischen Stiftung Alsterdorf zum Zwecke des Entgeltausgleichs infolge von nicht anerkannten 

Vordienstzeiten gewährt werden. 

 

  



Abteilung 4 
 

Krankenhäuser 
 

 

Diese Abteilung gilt für alle Arbeitnehmerinnen i. S. d. §§ 1 und 2, die in voll- und 

teilstationären Krankenhäusern, in denen die betreuten Personen in ärztlicher Behandlung 

stehen, tätig sind und die von den Eingruppierungsregeln dieser Abteilung erfasst werden. 

 

Protokollerklärung zum Geltungsbereich:  

Die Tarifvertragsparteien verpflichten sich unverzüglich nach einer Gesetzesänderung 

bezüglich der Refinanzierung von Krankenhäusern (entsprechend den Regelungen im 

Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode des Bundes) nach Veröffentlichung im 

Bundesgesetzblatt Verhandlungen über dadurch mögliche Verbesserungen für eine oder 

mehrere Personengruppen im Krankenhaus aufzunehmen. 

 

 

Vorbemerkungen: 

 

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, die die Tätigkeiten von Gesundheits- und 

Kinderkrankenpflegerinnen oder von Altenpflegerinnen ausüben, sind als Gesundheits- 

und Kinderkrankenpflegerinnen bzw. als Altenpflegerinnen eingruppiert. 

 

2. Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, die die Tätigkeiten von Gesundheits- und 

Krankenpflegerinnen oder von Altenpflegerinnen ausüben, sind als Gesundheits- und 

Krankenpflegerinnen bzw. als Altenpflegerinnen eingruppiert. 

 

3. Altenpflegerinnen, die die Tätigkeiten von Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 

ausüben, sind als Gesundheits- und Krankenpflegerinnen eingruppiert. 

 

4. Alten- und Krankenpflegehelferinnen, die die Tätigkeiten von Gesundheits- und 

Pflegeassistentinnen (GPA) ausüben, sind als Gesundheits- und Pflegeassistentinnen 

eingruppiert. 

 

 

Nr. 1 
 
Die Entgeltgruppen der Arbeitnehmerinnen ergeben sich wie folgt: 

 

 

Entgeltgruppe EK 3 

 

Arbeitnehmerin mit pflegerischen Tätigkeiten, die eine fachliche Einarbeitung 
erfordern. 
 
 

Entgeltgruppe EK 4 

 
Arbeitnehmerin mit einer mindestens einjährigen, erfolgreich abgeschlossenen pflegerischen 
Ausbildung und entsprechenden Tätigkeiten 

 



Beispiele: 

- Gesundheits- und Pflegeassistentin mit staatlicher Anerkennung (GPA) 

- Altenpflegehelferin  

- Krankenpflegehelferin 

 

 

Entgeltgruppe EK 5 

 

Arbeitnehmerin der Entgeltgruppe EK 4 mit schwierigen fachlichen Tätigkeiten. 

 

(Schwierige fachliche Tätigkeiten:  

Die schwierigen fachlichen Tätigkeiten im Sinne dieser Entgeltgruppe können sich z. B. aus der 

Kompliziertheit der Aufgabe oder aus geforderten Spezialkenntnissen ergeben). 

 

Beispiel: 

- Arbeitnehmerin der Entgeltgruppe EK 4 auf einer Psychiatrie-, Gerontopsychiatrie- oder 

Intensiv-Station mit entsprechenden Tätigkeiten 

 

 

Entgeltgruppe EK 6 

 

1. Medizinische Fachangestellte (MFA) / Arzthelferin mit entsprechenden Tätigkeiten 

2. Rettungsassistentin mit entsprechenden Tätigkeiten 

 

 

Entgeltgruppe EK 7 

 

1. Gesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin/Alten- 

pflegerin mit jeweils entsprechenden Tätigkeiten 

2. Notfallsanitäterin mit entsprechenden Tätigkeiten 

3. Medizinisch- bzw. Pharmazeutisch-technische Assistentin mit entsprechenden Tätigkeiten 

4. Ergotherapeutin mit entsprechenden Tätigkeiten 

5. Erzieherin/Heilerzieherin mit staatlicher Anerkennung und jeweils entsprechenden 

Tätigkeiten 

6. Physiotherapeutin mit entsprechenden Tätigkeiten 

7. Logopädin mit entsprechenden Tätigkeiten 

 

 

Entgeltgruppe EK 8 

 

1. Arbeitnehmerin der Entgeltgruppe EK 7, Fallgruppe 1 bis 3 und 5 mit einer für die 

Tätigkeiten erforderlichen Zusatzqualifikation im Umfang von mindestens 150 Stunden. 

Unbeschadet dieser Mindestanforderung erfüllt eine Zusatzqualifikation als 

Hygienebeauftragte oder als Pain Nurse diese Voraussetzung. Über eine 

Dienstvereinbarung werden Einzelheiten geregelt, insbesondere was erforderliche  

Zusatzqualifikationen sind. In dieser Dienstvereinbarung kann auch von den 

Voraussetzungen des Satzes 1 abgewichen werden. 

2. Arbeitnehmerin der Entgeltgruppe EK 7, Fallgruppe 1 mit Tätigkeiten in Spezialbereichen, 

in denen eine Fachweiterbildung vorgesehen ist. 

 

Spezialbereiche in diesem Sinne sind: 



- Schlaganfall 

- Operationsdienst 

- Anästhesiepflege 

- Zentrale Notaufnahme 

3. Hebamme mit entsprechenden Tätigkeiten 

4. Operationstechnische Assistentin mit entsprechenden Tätigkeiten 

5. Chirurgisch-Technische Assistentin mit entsprechenden Tätigkeiten 

6. Anästhesietechnische Assistentin mit entsprechenden Tätigkeiten 

 

 

Entgeltgruppe EK 9 

 

1. Arbeitnehmerin der Entgeltgruppe EK 7 Fallgruppe 1 mit für die Tätigkeiten erforderlichen 

Zusatzqualifikationen im Umfang von mindestens 250 Stunden. Unbeschadet dieser 

Mindestanforderung erfüllt eine Zusatzqualifikation als Praxisanleiterin, als 

Fachtherapeutin Wunde oder als Pflegetherapeutin Wunde diese Voraussetzung. Über eine 

Dienst-vereinbarung kann geregelt werden, was erforderliche Zusatzqualifikationen sind. 

 

Beispiele: 

- Gerontopsychiatrische Zusatzausbildung 

- Zusatzausbildung zur Fachkraft für Geriatrie 

 

2. Hebamme mit Tätigkeiten im Kreißsaal 

 

 

Entgeltgruppe EK 10 

 

1. Arbeitnehmerin der Entgeltgruppe EK 7 Fallgruppe 1 mit erfolgreich abgeschlossener 

Fachweiterbildung im Umfang von insgesamt mindestens 720 Stunden und entsprechenden 

Tätigkeiten soweit nicht höher eingruppiert 

2. Hygienefachkraft mit entsprechenden Tätigkeiten 

3. Arbeitnehmerin der Entgeltgruppe EK 7 Fallgruppe 1 mit Tätigkeiten in der Intensivpflege 

bzw. Intermediate Care (IMC) auf der Intensivstation, für die eine Fachweiterbildung 

vorgesehen ist 

4.  Leitende Medizinisch-technische Assistentin 

 

 

Entgeltgruppe EK 11  

 

1. Stellvertretende Stationsleitung 

2. Arbeitnehmerin der Entgeltgruppe EK 7 Fallgruppe 1 mit erfolgreich abgeschlossener 

Fachweiterbildung im Umfang von insgesamt mindestens 720 Stunden und entsprechenden 

Tätigkeiten in der Intensivpflege bzw. Intermediate Care (IMC) auf der Intensivstation 

 

 

Entgeltgruppe EK 12  

 

Stellvertretende Leitung eines Anästhesie-, Dialyse-, Endoskopie-, Intensiv-   oder OP-Bereichs 

 



Entgeltgruppe EK 13 

 

Stationsleitung 

 

 

Entgeltgruppe EK 14 

 

Leitung eines Anästhesie-, Dialyse-, Endoskopie-, Intensiv- oder OP-Bereichs 

 

 

Entgeltgruppe EK 15 

 

Leitung mehrerer Stationen 

 

 
§ 4 Übergangsbestimmungen des ÄTV Nr. 16 v. 17.09.2018 zum KTD 

 

 

(2) Für Arbeitnehmerinnen im Geltungsbereich der Abteilung 4, deren Arbeitsverhältnis vor dem 

01.01.2020 bereits bestand, wird folgende Überleitung der Eingruppierung festgelegt: 

 

Eingruppierung nach der Fassung der 

Entgeltordnung bis zum 31.12.2019 

Eingruppierung nach Abteilung 4 der 

Entgeltordnung in der Fassung der     

Entgeltordnung ab 01.01.2020 

E 3 EK 3 

E 4 EK 4 

E 5 EK 5 

E 6 EK 6 

E 7  EK 7 

E 8 EK 10 

E 9 EK 12 

E 10 EK 14 

 

Die Arbeitnehmerin, deren Tätigkeiten und Qualifikation die Voraussetzungen der Entgeltgruppe EK 8, EK 9, EK 

11 oder EK 13 erfüllen, ist entsprechend eingruppiert.  

 

(3) Arbeitnehmerinnen, die am 01.01.2020 arbeitsvertragliche Ansprüche auf übertarifliche Zulagen haben, 

werden vom Geltungsbereich der Abteilungen 3 und 4 ausgeschlossen, solange die Ansprüche bestehen. Dies gilt 

nicht für Zulagen, die wegen eines Wechsels zwischen den Dienststellen im Unternehmensverbund der 

Evangelischen Stiftung Alsterdorf zum Zwecke des Entgeltausgleichs infolge von nicht anerkannten 

Vordienstzeiten gewährt werden.



Abteilung 5 
 

Ärztlicher Dienst 
 

 

 

Diese Abteilung gilt für Arbeitnehmerinnen im Geltungsbereich der Anlage 5.  

 

 

Nr. 1 
 

Die Entgeltgruppen der Arbeitnehmerinnen ergeben sich wie folgt: 

 

 

Entgeltgruppe Ä 1 

 

Ärztin mit entsprechenden Tätigkeiten 

 

 

Entgeltgruppe Ä 2 

 

Fachärztin mit entsprechenden Tätigkeiten in ihrem Fachgebiet 

 

 

Entgeltgruppe Ä 3 

 

Oberärztin 

 

Protokollnotiz zu Entgeltgruppe Ä 3: 

Oberärztin ist diejenige Ärztin, der die medizinische Verantwortung für selbstständige Teil- 

oder Funktionsbereiche der Klinik bzw. Abteilungen vom Anstellungsträger ausdrücklich 

übertragen worden ist und die mindestens drei Jahre als Fachärztin tätig war. Die Ärztin in der 

Tätigkeit als Oberärztin, die noch keine drei Jahre als Fachärztin tätig war, erhält neben ihrem 

Entgelt als Fachärztin eine Zulage von 500,- Euro. 

 

 

Entgeltgruppe Ä 4 

 

Leitende Oberärztin 

 

Protokollnotiz zu Entgeltgruppe Ä 4: 

Leitende Oberärztin ist diejenige Ärztin, die die ständige Vertretung der Chefärztin vom 

Anstellungsträger ausdrücklich übertragen bekommen hat. 

 



Abteilung 6 
 

Dienst in Inklusionsprojekten 
 

 

Diese Abteilung gilt für Arbeitnehmerinnen im Geltungsbereich der Anlage 6.  

 

 

 

 

Nr. 1 

 

Die Entgeltgruppen der Arbeitnehmerinnen ergeben sich wie folgt: 

 

 

Entgeltgruppe I 1 

 

Arbeitnehmerin ohne abgeschlossene Ausbildung mit einfachen Tätigkeiten. 

 

Beispiele: 

-  Hilfskraft im hauswirtschaftlichen Bereich 

-  Küchenhilfe 

- Servicekraft 

- Kaffeeköchin 

- Verkaufshilfe 

 

 

Entgeltgruppe I 2 

 

Arbeitnehmerin mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung von in der Regel mindestens zwei 

Jahren Dauer und entsprechenden Tätigkeiten. 

 

Beispiele: 

- Köchin 

- Restaurantfachfrau 

-  Hotelfachfrau 

- Verkäuferin 

- Floristin 

- Bäckerin 

- Hauswirtschafterin 

- Konditorin 

 

 

Entgeltgruppe I 3 

 

Arbeitnehmerin in Leitungsfunktion mit Verantwortung in Teilbereichen für Personal, Sach- 

bzw. Finanzmittel. 

 

  



Entgeltgruppe I 4 

 

Arbeitnehmerin in stellvertretender Leitungsfunktion und Verantwortung für Personal, Sach- 

bzw. Finanzmittel. 

 

 

Entgeltgruppe I 5 

 

Arbeitnehmerin in Leitungsfunktion mit Verantwortung für Personal, Sach- bzw. Finanzmittel. 

 

Beispiele zu I 3 bis I 5: 

- Küchenleitung 

- Hauswirtschaftsleitung 

- Restaurantleitung 

- Betriebsleitung 


